
Seite 1 von 4 

 

Beschränkung 

des Gemeingebrauchs von öffentlichen Flächen durch das Verbot der Ausübung der 

Versammlungsfreiheit vom 1. Mai 2026, ab 06:00 Uhr bis 2. Mai 2026, 06:00 Uhr, in 

einem begrenzten Bereich des Bezirks Treptow-Köpenick 

 

 

Bekanntmachung vom 24. April 2026 

Polizei Berlin 

Direktion Einsatz/Verkehr 

Telefon: 4664–701111 oder 4664–0 

 

 

Gemäß § 14 Absatz 1 und 2 des Versammlungsfreiheitsgesetzes Berlin (VersFG BE) in 

Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung 

(VwVfG BE) in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in 

der jeweils geltenden Fassung ergeht folgende 

 

 

Allgemeinverfügung 

 

I.  

Am 1. Mai 2026, ab 06:00 Uhr bis 2. Mai 2026, 06:00 Uhr, wird im bezeichneten Bereich 

der öffentlichen Grün- und Erholungsanlage Treptower Park der Gemeingebrauch 

öffentlicher Flächen dahingehend beschränkt, dass die Ausübung der 

Versammlungsfreiheit in folgenden Grenzen untersagt ist: 

Norden 

Beginnend am südlichen Ende der Parkwegbrücke, entlang der Ufergrenze der Spree, 

einschließlich der Insel der Jugend bis zur Bulgarischen Straße (ausschließlich). 

Osten 

Bulgarische Straße (ausschließlich) vom Ufer der Spree in südliche Richtung bis zur Straße 

Am Treptower Park. 

Süden 

Straße am Treptower Park (ausschließlich) von der S-Bahntrasse bis zur Einmündung 

Bulgarische Straße. 
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Westen 

Östlich der S-Bahntrasse in südliche Richtung vom Ufer der Spree ab Parkwegbrücke bis 

zur Straße am Treptower Park. 

(Grafische Darstellung in der Anlage) 

Die Fahrbahn der Puschkinallee ist von dieser Beschränkung ausgenommen. 

 

Erläuterung der Untersagung der Ausübung der Versammlungsfreiheit: 

Die Ausübung der Versammlungsfreiheit für öffentliche Versammlungen unter freiem 

Himmel ist in dem unter I. gekennzeichneten Bereich nicht gestattet. Die Durchführung von 

Versammlungen unter freiem Himmel außerhalb des Geltungsbereichs der 

Allgemeinverfügung in Sicht- und Hörweite, insbesondere auf der Fahrbahn der 

Puschkinallee, soll davon nicht beeinträchtigt werden, kann aber unter den einschlägigen 

gesetzlichen Voraussetzungen aus anderen Gründen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit 

durch die zuständige Behörde beschränkt oder untersagt werden. 

 

II.  

Bei Zuwiderhandlung gegen I. wird hiermit die gegebenenfalls erforderliche Anwendung 

von unmittelbarem Zwang zur Durchsetzung der Maßnahmen angedroht.  

 

III.  

Die sofortige Vollziehung der Verfügung nach Nummer I. wird gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.  

 

IV.  

Die Allgemeinverfügung gilt an dem Tag als bekannt gegeben, der auf die öffentliche 

Bekanntgabe folgt. 
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Einsichtnahme 

Die Allgemeinverfügung, die Begründung und der Lageplan können im 

 

Polizeiabschnitt 35 

Segelfliegerdamm 42,  

12487 Berlin 

 

eingesehen werden. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Allgemeinverfügung nach I. und die Androhung des Zwangsmittels nach II. kann 

innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch 

ist bei der Polizei Berlin, Platz der Luftbrücke 6, 12101 Berlin, schriftlich oder zur 

Niederschrift einzulegen. 

 

Hinweis 

Aufgrund der Anordnung der sofortigen Vollziehung nach III. haben Widerspruch und 

Anfechtungsklage gegen die Allgemeinverfügung nach I. keine aufschiebende Wirkung. 

Auch haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Androhung des Zwangsmittels 

keine aufschiebende Wirkung, da sich diese gegen eine Maßnahme der 

Verwaltungsvollstreckung richten würden (§ 80 Absatz 2 Satz 2 VwGO in Verbindung mit 

§ 63 Absatz 1 JustG Bln). Der Allgemeinverfügung ist daher auch dann nachzukommen, 

wenn ein Rechtsbehelf eingelegt wurde. Das Verwaltungsgericht Berlin kann jedoch auf 

Antrag die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs gegen die Allgemeinverfügung 

wiederherstellen und/oder die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs gegen die 

Androhung des Zwangsmittels anordnen. Der Antrag ist auch schon vor Erhebung der 

Anfechtungsklage zulässig. 
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Anlage: Lageplan zum Geltungsbereich der Allgemeinverfügung 

 
GoodView Gis  


